
Dagmar Oberlies
Der Frankfurter Härtefall1

Am 21. März 2007 meldete der Spiegel einen „Justiz-
skandal“. „Gewalt-Rechtfertigung mit Koran – Rich-
terin abgezogen“, hieß es in der Titelzeile. Darunter:
„Das Frankfurter Amtsgericht hat dem Antrag auf
Befangenheit gegen eine Richterin stattgegeben. Sie
hatte sich in einem Scheidungsverfahren auf den Ko-
ran berufen und damit eheliche Gewalt gerechtfer-
tigt.“2

Mit diesem Beitrag soll dem daran sich anschlie-
ßenden Aufschrei kein weiterer hinzugefügt werden.3

Er bemüht sich vielmehr um eine Einordnung der
Diskussion mit Blick auf die deutsche und – in die-
sem Fall – marokkanische Rechtslage. Darüber hin-
aus wird versucht, die in Bezug genommene Koran-
sure im Kontext islamischer Rechtsvorstellungen zu
erklären sowie die Grundgesetzkonformität der
Entscheidung zu erörtern.

In einer Vorabinformation – und nicht wie oft gemel-
det in einem Urteil – informierte das Gericht die An-
tragstellerin, dass die Voraussetzungen für eine Här-
tefallscheidung nicht vorlägen. Dabei berief sich die
Richterin darauf, dass es im marokkanischen Kultur-
kreis, aus dem beide Parteien stammten, „nicht un-
üblich sei, dass der Ehemann gegenüber der Frau ein
Züchtigungsrecht ausübt.“ In ihrer dienstlichen Er-
klärung (zum Befangenheitsantrag der Antragstelle-
rin) stützt sich die Richterin auf ihre „Kenntnis, dass
der Islam in Marokko praktiziert wird und deshalb
auch das Ehe- und Familienleben prägt.“ Und weiter:
„Koran 4:34 enthält neben dem Züchtigungsrecht
des Ehemannes gegenüber der ungehorsamen
Ehefrau auch die Feststellung der Überlegenheit des
Mannes gegenüber der Frau.“

Im Vers 34 aus der Sure „Die Weiber“ heißt es:

„Die Männer sind den Weibern überlegen wegen
dessen, was Allah den einen vor den anderen gegeben
hat, und weil sie von ihrem Geld (für die Weiber)
auslegen. Die rechtschaffenen Frauen sind gehorsam
und sorgsam in der Anwesenheit (ihrer Gatten), wie
Allah für sie sorgte. Derjenigen aber, für deren Wi-
derspenstigkeit ihr fürchtet – warnet sie, verbannet
sie in die Schlafgemächer und schlagt sie. Und so sie

Euch gehorchen, so suchet keinen Weg wider sie; sie-
he Allah ist hoch und groß“ [Vers 4: 34].4

Die so genannte Härtefallscheidung gründet sich im
deutschen Recht auf § 1565 Abs.2 BGB. Dort heißt
es:

„Leben die Ehegatten noch nicht seit einem Jahr ge-
trennt, so kann die Ehe nur geschieden werden,
wenn die Fortsetzung der Ehe für den Antragsteller
aus Gründen, die in der Person des anderen Ehegat-
ten liegen, eine unzumutbare Härte darstellen wür-
de.“

„Unzumutbare Härte“ ist das, was Juristinnen und
Juristen einen unbestimmten Rechtsbegriff nennen.
Härtefälle sind quasi die 5%-Klauseln des Rechts: Sie
wollen nicht den Normalfall regeln, sondern eine Re-
gelung auch für die – nicht vorhergesehene – Aus-
nahme bereitstellen. Deshalb besteht Einigkeit darü-
ber, dass an diese „unzumutbare Härte“ strenge An-
forderungen zu stellen sind. Nur besondere Ausnah-
mesituationen sollen eine Verkürzung der
scheidungsrelevanten Wartezeiten rechtfertigen.

In einer Grundsatzentscheidung aus dem Jahr
1981 hat der Bundesgerichtshof hierzu festgestellt,
dass „eine derartige Härte in der Rechtspraxis vor al-
lem anzunehmen (ist), wenn sich (...) – über den Tat-
bestand des Scheiterns der Ehe hinaus – in der Person
des Antragsgegners liegende Gründe ergeben, die so
schwer wiegen, daß dem Antragsteller bei objektiver
Beurteilung nicht angesonnen werden kann, an den
Antragsgegner als Ehepartner weiterhin gebunden zu
sein.“5 Dabei soll es nicht ausreichen, dass eine An-
tragstellerin eine Situation subjektiv als Härte erlebt
und empfindet, vielmehr muss die Fortsetzung nach
einem objektivierbaren Maßstab eine besondere psy-
chische Belastung darstellen.6

Erkennbar wird das Problem unzumutbarer Här-
te individualisiert, nämlich mit Blick auf die Person
des anderen Ehegatten, während die Zumutbarkeits-
schwelle eher typisiert wird, nämlich im Sinne eines
„verständigen Betrachters“. Damit lassen sich gerade
keine „kulturell“ unterschiedlichen Zumutbarkeits-
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schwellen begründen.7 Denn „objektiv“ ist es einer
Frau in Deutschland „unzumutbar“, an einen ge-
walttätigen Ehemann weiterhin gebunden zu sein.
Wie sonst wäre zu erklären, dass sie ihn aus der Ehe-
wohnung verbannen kann. Eher umgekehrt gilt, dass
dies selbst dann zu gelten hätte, wenn die Frau dies –
subjektiv – gar nicht als Härte erleben würde.

Dass Misshandlungen des Ehegatten oder anderer
Familienmitglieder eine solche Ausnahmesituation
darstellen können, ist anerkannt.8 Erstaunlicherweise
hat aber gerade die Einführung des Gewaltschutzge-
setzes die Gerichte bei der Anerkennung von Härte-
fallscheidungen zurückhaltender werden lassen. Die
Mehrzahl der Entscheidungen, die seither veröffent-
licht wurden, haben vorzeitige Ehescheidungen unter
Härtefallgesichtspunkten abgelehnt9 – zum Teil des-
halb, weil die Parteien – nach einer Zuweisung der
Ehewohnung auf der Grundlage des Gewaltschutzge-
setzes – bereits getrennt lebten.10 Auch in dem Frank-
furter Fall war – durch dieselbe Richterin – bereits eine
Schutzanordnung nach dem Gewaltschutzgesetz mit
Wohnungszuweisung an die Antragstellerin ergangen.

Dies verweist auf ein anderes Problem der Härte-
fallscheidung: Ist es den Paaren zumutbar, das Tren-
nungsjahr abzuwarten, wenn sicher gestellt ist, dass
sie – wie in diesem Fall – räumlich getrennt leben
können? Die Antwort der Juristin: Es kommt darauf
an, darauf nämlich, ob der Frau aus anderen – in der
Person des Ehemannes liegenden Gründen – nicht
zugemutet werden kann, weiterhin verheiratet zu
sein. Dies wäre aus meiner Sicht zum Beispiel dann
der Fall, wenn der Ehemann die Frau, trotz der räum-
lichen Trennung, nicht als getrennt lebende Ehefrau,
sondern weiterhin als Ehefrau betrachte. Etwas Ähn-
liches war im Frankfurter Verfahren von der Anwäl-
tin der Frau vorgetragen worden. Sie ging – mit der
Frau – davon aus, dass erst die Scheidung – und nicht
schon die räumliche Trennung – dieses vom Mann
quasi als Besitzverhältnis empfunden beenden wür-
de. Dies interessanterweise durchaus in Übereinstim-
mung mit den islamischen Rechtsvorstellungen, dass
erst die Scheidung die vertraglichen Bande löst und
eheliche Ansprüche beseitigt.

Züchtigungsrecht in Marokko?
Gleichwohl ist es interessant zu wissen, wie sich die
tatsächliche – nicht nur phantasierte – Rechtslage in
islamischen Staaten und insbesondere in Marokko
im Hinblick auf häusliche Gewalt darstellt. Eine gan-
ze Reihe islamischer Staaten wie Indonesien, Malay-
sien, Syrien, Tunesien und die Türkei haben Gesetze
gegen häusliche Gewalt.11 Zusätzlich ist in vielen isla-
mischen Staaten anerkannt, dass Misshandlungen
der Ehefrau einen Scheidungsgrund darstellen,12 ko-
difiziert z.B. im Familienrecht der bereits genannten
Staaten, aber auch in Jordanien, Libanon, Pakistan –
und eben auch in der Moudawana, dem marokkani-
schen Familienrecht.13Article 98 des Code du Statut
Personnel et des Successions erwähnt als einen von
sechs Gründen, die die Frau (!) zur Scheidung be-
rechtigen, die eheliche Misshandlung.14

Es ist mehr als befremdlich, fast schon „Fremden
feindlich“, dass die Rechtslage im betroffenen Land
von einem deutschen Gericht gar nicht zur Kenntnis
genommen wird. Es muss deshalb hier erlaubt sein,
auch wenn dies im vorliegenden Fall rechtlich nicht
geboten ist, kurz auf die Auslegung der entsprechen-
den Sure einzugehen. Genauso wenig wird beachtet,
dass auch die islamische Jurisprudenz eine Wissen-
schaft ist, die sich gerade nicht in einer oberflächli-
chen und ungeschulten Lektüre des Koran erschöpft.

Die Auslegung der Sure 4:34
Die islamische Jurisprudenz verwendet im Prinzip
ganz ähnliche Auslegungstechniken, wie wir sie aus
dem deutschen Recht kennen.15 Ausgangspunkt ist
immer der Wortlaut, genauer: das Wort. Das bedeu-
tet bei Korantexten eine besondere Schwierigkeit,
weil die Worte im arabischen Original verstanden
werden müssen. Wie in anderen Rechtsordnungen
auch, wird von Modernisierern versucht, durch eine
veränderte Auslegung zu anderen Ergebnissen zu
kommen, während die Traditionalisten eine konser-
vative Auslegung zementieren wollen. Dabei wird
aber auch von den Modernisierern der Koran selbst
nicht angezweifelt, würde doch sonst sein Charakter
als göttliche Verlautbarung in Frage gestellt. Wie
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auch im deutschen Recht bildet insofern der eindeu-
tige Wortlaut einer Vorschrift die Grenze der mögli-
chen Auslegung. In ihrem Buch „Die Frauen und die
Scharia“ schreiben Schirrmacher und Spuler-Stege-
mann, „dass der Koran das Schlagen der Ehefrau im
Falle des Ungehorsams vorsieht, wird von muslimi-
schen Theologen in aller Regel nicht bestritten und
das an dieser Stelle verwendete arabische Verb daraba
nur selten anders ausgelegt.“16

Dennoch gibt es solche Versuche: Eine Interne-
trecherche liefert dafür beredeten Beweis.17 In einer
Broschüre der Sisters in Islam heißt es, dass man zu
dem Wort „daraba“ die längste Liste von Bedeutun-
gen im ganzen arabischen Wörterbuch finden kann,
von „reisen“, über „geben“, „wegnehmen“ bis „erklä-
ren“.18 Statt des Wortes „schlagen“ wird diskutiert, ob
nicht nur ein symbolischer „Klaps“ gemeint war, der
keine Spuren am Körper hinterlässt.19 Ganz Mutige
meinen sogar, im Kontext von Ehe und Familie müs-
se das Wort richtigerweise mit „trennen“ übersetzt
werden.20 Im Zentrum eines anderen Wort-Gefechts
steht das Wort „Nushuz“, oft mit Widerspruch über-
setzt, von dem aber Fatima Mernissi21 behauptet, es
habe sowohl eine sexuelle Konnotation als auch ei-
nen Aspekt des Aufrührerischen inne, nur so sei zu er-
klären, warum Gewalt (gegen Frauen) angewandt
werden dürfe, die doch unter Gläubigen
grundsätzlich untersagt sei.

Wie im deutschen Recht müssen Verse des Koran im
Kontext betrachtet werden. Auf meine Frage, ob Vers
4:34 dem Mann ein Züchtigungsrecht gebe, antwor-
tete z.B. Hashim Kamali, ein Professor an der Inter-
nationalen Islamischen Universität in Malaysia, dass
koranische Verse nie isoliert gelesen werden dürften,
und verwies auf Vers 17:70 (die Würde der Kinder
Allahs),Vers 4:19 (über das Eheleben) und Vers
2:187 (über das Verhältnis der Ehegatten zueinan-
der). 22 Die Möglichkeit des Schlagens bestritt aber
auch er nicht. Als Quelle zum Verständnis der Texte
werden ergänzend sog. Hadithe herangezogen, das
sind Überlieferungen aus dem Leben Mohammeds,
in ihrer Gesamtheit auch Sunna genannt und – zu-
sammen mit dem Koran – eine der beiden Rechts-

quellen der Shari’a (was so viel heißt wie „Weg zur
Quelle“). Die Hadithe dienen als Grundlage einer
Art entstehungsgeschichtlicher Auslegung. Große
Rechtsgelehrte, so wird gesagt, kennen bis zu 10.000
solcher Hadithe – und zitieren sie zur Stützung ihrer
Aussagen oft, als Zeichen der Gelehrtheit, im
arabischen Original.

Hadithe sind nicht alle gleich: Es gibt „starke“
und „schwache“ – solche, die sich auf kurzem Wege
und aus vielen Mündern auf den Propheten zurück-
führen lassen, und andere, bei denen das nicht der
Fall ist. Manche Rechtsgelehrte zählen die ganze Ket-
te der Überlieferungen auf, bevor sie den Hadith
selbst zitieren. Hadithe, die im Zusammenhang mit
Gewalt gegen Frauen immer wieder angeführt wer-
den, sind Äußerungen des Prophet wie: „Schlagt
nicht die weiblichen Dienerinnen Allahs“ oder:
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„Männer, die ihre Frauen schlagen, sind nicht die be-
sten unter Euch“ oder: „Wie kann einer von Euch sei-
ne Frau schlagen, wie er ein Kamel schlägt, und sie
danach umarmen?“ Schließlich wird auf das Verhal-
ten des Propheten verwiesen, der niemals Zuflucht zu
solchen Mitteln genommen haben soll.23 Auch Fati-
ma Mernissi verweist darauf, dass Mohammed – mit
einem Aufstand seiner Frauen konfrontiert – lieber
selbst einen Monat im Tempel schlief, um sich in
seinem Zorn von ihnen fernzuhalten.

Schließlich könnte man auch noch eine Einordnung
erkennen, die sehr an die sog. teleologische Ausle-
gungsmethode erinnert, die also nach dem Sinn und
Zweck einer Regelung fragt. Im islamischen Recht
entspricht dies z.B. der Frage nach der Qualität einer
– göttlichen – Anordnung als – (von Gott) verordnet
(Fard) – verpflichtend (Wajib) – empfohlen/er-
wünscht (Mundub) – erlaubt/geduldet (Mubah) –
abzulehnen/anstößig (Makruh) – verboten (Haram)
Von dem Begründer der Shaifiitischen Rechtsschule
z.B. wird berichtet, dass er das Schlagen allenfalls als
„erlaubt“, aber zu vermeidendes Verhalten angesehen
hat.24 Auch Hashim Kamali verweist darauf, dass Ju-
risten immer von einem leichtfertigen Gebrauch ab-
geraten haben und es nur als „letzte Möglichkeit“ in
Betracht komme. Immer wieder wird – wie ja auch
im Zusammenhang mit der Polygamie – darauf ver-
wiesen, dass der Koran eine zur Zeit seiner Entste-
hung verbreitete Praxis eindämmen wollte: Schläge
deshalb nur, nachdem alle anderen Mittel (nicht

sprechen, nicht im selben Bett schlafen) versagt
haben.

Man wird deshalb durchaus behaupten können,
dass in der islamischen Welt um die Auslegung und
ein „zeitgemäßes“ Verständnis dieses Verses gerungen
wird, gerade auch von islamischen Feministinnen –
während das Frankfurter Familiengericht einfach nur
glaubt, den Koran aufschlagen zu müssen.

Auch in deutschen Gerichtsverfahren kann es nach
den Regeln des internationalen Privatrechts durchaus
vorkommen, dass islamisches Recht Anwendung fin-
det, dann nämlich, wenn auf der Grundlage des Hei-
matrechts der Parteien zu entscheiden ist. Allerdings
schließt Art. 6 Satz 2 EGBGB aus, dass Regelungen
zur Anwendung kommen, die mit den Grundrechten
unvereinbar sind. Da die Antragstellerin Deutsche
war, galt unzweifelhaft das Recht ihrer Heimat – und
nicht das Recht der (imaginierten) „Kultur“ ihres
Ehemannes.

Gewalt gegen Frauen
als Menschenrechtsverletzung

In den Reaktionen auf die Aussagen der Frankfurter
Richterin wurde immer auf den Widerspruch eines –
aus dem Koran abgeleiteten – Züchtigungsrechts mit
dem Grundgesetz verwiesen.25 Das erweckte den Ein-
druck, als schütze das deutsche Grundgesetz Frauen
ganz eindeutig und quasi aus sich heraus gegen Ge-
walt. Tatsächlich ist es aber eine sehr umstrittene Fra-
ge, wie das deutsche Grundgesetz und internationale
Menschenrechte diesen Schutz von Staaten
einfordern.

In der deutschen Grundrechtsdogmatik ist herr-
schende Meinung, dass Grundrechte nur zwischen
Staat und Bürgern wirken, nicht aber im Verhältnis
von Privatpersonen, also auch nicht zwischen Ehe-
mann und Ehefrau. Diese fehlende „Drittwirkung“
der Grundrechte führt zum Beispiel dazu, dass das
grundgesetzliche Diskriminierungsverbot des Artikels
3 im Zivilrechtsverkehr nicht gilt. Deshalb bedurfte es
auch eines eigenständigen (Allgemeinen) Gleichstel-
lungsgesetzes, um in diesem Bereich Schutz vor Dis-
kriminierungen zu bieten. Eine Grundrechtsbindung
findet nur sehr vermittelt statt.

International setzt sich langsam das Konzept
durch, dass Staaten zum Schutz von Frauen vor Ge-
walt, zumindest zu sogenannten „due diligence“ (er-
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forderlichen Sorgfalt), verpflichtet sind. Dazu heißt
es in dem Grundsatzurteil Velásquez Rodríguez26, auf
das sich diese Rechtsauffassung stützt, dass der Staat
auch gegen private Akteure angemessene Schritte un-
ternehmen muss, um Menschenrechtsverletzungen
vorzubeugen. Überdies muss er die ihm zur Verfü-
gung stehenden Mittel nutzen, um ernsthafte Er-
mittlungen durchzuführen, durch die die Verant-
wortlichen ausfindig gemacht und angemessen be-
straft werden können.27

Für das deutsche Recht gilt nur unwesentlich ande-
res.28 In verschiedenen Entscheidungen hat das Bun-
desverfassungsgericht deutlich gemacht, dass den
Staat – aus Art. 2 GG – eine Schutzpflicht trifft, die
nicht nur gebietet, sich schützend und fördernd vor
das Leben zu stellen, sondern auch Gefahren für die
körperliche Unversehrtheit abzuwenden. Allerdings
soll Art und Weise des Schutzes im Gestaltungser-
messen des Gesetzgebers liegen.29 In seiner zweiten
§ 218-Entscheidung schreibt das Gericht dazu: „Die
Verfassung gibt den Schutz als Ziel vor, nicht aber sei-
ne Ausgestaltung. (...) Notwendig ist ein (...) ange-
messener Schutz, entscheidend ist, dass er als solcher
wirksam ist.“30

Geschuldet wird demnach wirksamer Schutz.
Dabei muss der Staat, wie das Gericht schreibt, „auch
Gefahren entgegentreten, die für dieses Leben in den
gegenwärtigen und absehbaren realen Lebensverhält-
nisses schreibt, (...) begründet liegen.“ Mit anderen
Worten: Der Staat kann sich nicht darauf beschrän-
ken, Rechtsnormen zu erlassen, er muss auch auf die
realen Lebensverhältnisse einwirken. Heißt, der
staatliche Schutz vor Gewalt muss so ausgestaltet
sein, dass er wirksam ist – und zwar nachprüfbar
wirksam.

Man wird wohl sagen müssen, dass der Gesetzge-
ber dieser Verpflichtung durch die Ausdehnung po-
lizeilicher Eingriffsbefugnisse (Stichwort: Wegwei-
sung), die Einführung des Gewaltschutzgesetz und
die grundsätzliche Strafbarkeit häuslicher Gewalt31

nachgekommen ist. Ob darüber hinaus auch eine
Härtefallscheidung in Fällen häuslicher Gewalt er-
möglicht werden muss, um dem grundgesetzlichen
Schutzgebot Genüge zu tun, scheint dagegen
fraglich.

Eine andere Form, wie Grundrechte auch zwi-
schen Privaten wirksam werden können, hat das
Bundesverfassungsgericht früh in der sog. Lüth-Ent-
scheidung aufgezeigt. Dort hieß es damals schon,
dass „der Zivilrichter Grundrechte verletzen (kann),
wenn er die Einwirkung der Grundrechte auf das
bürgerliche Recht verkennt.“32 Insbesondere die
Grundrechtsbestimmungen enthielten verfassungs-
rechtliche Grundentscheidungen, die für alle Berei-
che des Rechts Gültigkeit beanspruchen könnten.
Dabei habe die Auslegung des bürgerlichen Rechts
der Verfassung zu folgen. Vor allem Generalklauseln
und unbestimmte Rechtsbegriffe – wie der Begriff
der „unzumutbaren Härte“ – waren fortan im Lichte
der Verfassung auszulegen. Mit anderen Worten: Bei
der Auslegung des Begriffes der unzumutbaren Härte
i.S.d. § 1565 Abs.2 BGB muss ein Gericht, wenn An-
haltspunkte für eheliche Übergriffe vorliegen, eine
Auslegung wählen, die dem Grundrecht auf körperli-
che Unversehrtheit möglichst umfänglich Geltung
verschafft. Hiergegen verstößt ein Gericht, das – aus
welchen Gründen auch immer – von einem irgend-
wie gearteten Züchtigungsrecht ausgeht. Denn statt
dem Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit zur
Geltung zu verhelfen, rechtfertigt das Frankfurter
Familiengericht Gewalt.

Im islamischen Recht „haften“ Juristen und Juris-
tinnen – gegenüber Gott – auch für das Unrecht,
das aufgrund ihres (unrichtigen/ unbedachten) Ra-
tes geschieht. Ein Prinzip, das zu zurückhaltender
Auslegung und juristischer Anstrengung (ijtihad)
anhalten soll. Wer den Anspruch erhebt, ein Ge-
lehrter zu sein, muss deshalb bestimmte Vorausset-
zungen erfüllen. Dazu gehört beim Juristen, dass er
alle „Bezugswissenschaften“ beherrscht, sich im isla-
mischen Recht – und allen seinen Verzweigungen –
auskennt, die Werke der wichtigsten Gelehrten und
die (noch) gültigen Rechtsgutachten (Fatwa) sowie
die Rechtsgeschichte kennt.33 Sollten nicht im Um-
gang mit dem islamischen Recht diese Prinzipien
hochgehalten werden, statt dass sich deutsche Ge-
richte auf eine Stufe mit illiteraten Mullahs stellen,
die ihre vordringliche Aufgabe darin sehen, Frauen
ihren Platz in einer traditionellen Ordnung
zuzuweisen?

STREIT 4 / 2007 151

26 Velásquez Rodríguez Case (Honduras), 4 Inter-American Court
of Human Rights, Series C, No.4, 1988, para 174.

27 Siehe dazu die kurze Zusammenfassung der früheren UN-Son-
derberichterstatterin ‚Gewalt gegen Frauen’ Radhika Coomeras-
wamy: Combating Domestic Violence: Obligations of the state.
In: Innocenti Digest 6/2000 http://www.unicef-icdc.org/publi-
cations/ pdf/digest6e.pdf, Seite 11/12.

28 Ausführlich Dagmar Oberlies: Finanzierung des Hilfesystems bei
Gewalt gegen Frauen und Mädchen als staatliche Pflichtaufgabe,
STREIT 1997, Seite 162 ff.

29 Vgl. z.B. BVerfGE 46, 160, 164; 49, 89 ff; 53, 30 ff; 60, 297 ff;
61, 256 ff.

30 BVerfG KritV 1/93, 9, 43 ff.
31 Vgl. zu Problemen in der Praxis der Strafverfolgung Dagmar

Oberlies (2005): Erledigungspraxis in Fällen häuslicher und sexu-
eller Gewalt. Eine Aktenstudie bei den Staatsanwaltschaften des
Landes Sachsen-Anhalt. http://www.fb4.fh-frankfurt.de/ projek-
te

32 BVerfGE 7, 198 ff
33 Ahmad A. Reidegold, a.a.O, Seite 113


